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Zürich, 30. November 2022 

 

  
Änderung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (Gebühren) 
Vernehmlassung 
 
  
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
  
Mit Schreiben im 3. Oktober 2022 erhält der Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfach-
leute VZGV die Gelegenheit, sich zur geplanten Revision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz 
über die Berufsbildung zu äussern. Hierfür danken wir Ihnen und nehmen dazu gerne wie folgt Stellung:  
 
Der Fachkräftemangel beschäftigt alle Branchen, so auch die Branche der öffentlichen Verwaltungen. Der 

gesellschaftliche Wandel bedingt, dass Arbeitskräfte vermehrt nicht mehr während ihres ganzen Erwerbs-

lebens in ihrem angestammten Beruf tätig bleiben. Umso wichtiger ist es, Personen bei der Wahl ihres 

Berufes oder der beruflichen Neuorientierung zu unterstützen, damit die Fachkräfte dem Markt möglichst 

erhalten bleiben.  

 

Wir befürworten im Sinne der Förderung der nachhaltigen Arbeitsmarktfähigkeit das kostenlose Grundan-

gebot der Berufsbildung auch für Erwachsene. Die dadurch entfallenden Einnahmen werden vermutlich 

durch geringere Folgekosten im Arbeitslosen- und Sozialbereich kompensiert. 

 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Vernehmlassung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
Martina Buri 
Präsidentin Fachsektion  
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